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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Finanzen 
DRUCKSACHE 

Az.: 

20-43-14 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

02.02.2018 
19 2018 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen ⌧ 

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Kreisausschuss 23.02.2018      

 Kreistag 07.03.2018      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich 20 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

20.01       20       I                        
                                                gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

Bekanntgabe einer Eilentscheidung gem. § 89 NKomVG 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die der Vorlage als Anlage beigefügte Eilentscheidung wird zur Kenntnis genommen. 
 



 
 DRUCKSACHE 
Vorlage lfd. Nr. Jahr 

(Fortsetzungsblatt) 19 2018 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Die Zuständigkeit für die Entsendung von Vertretern in den Aufsichtsrat einer Kapitalge-

sellschaft liegt gem. § 138 Abs. 3 NKomVG beim Kreistag. 

 5 

Bei der Braunschweigischen Landessparkasse handelt es sich nicht um eine Kapitalge-

sellschaft, sondern um eine öffentliche Anstalt. Allerdings steht der Verwaltungsrat einer 

(teilrechtsfähigen) öffentlichen Anstalt nach herrschender Rechtsauffassung dem Auf-

sichtsrat einer Gesellschaft gleich. 

 10 

Einzelheiten ergeben sich aus der am 26.01.2018 getroffenen Eilentscheidung nach § 89 

Satz 1 NKomVG, die dieser Vorlage beigefügt ist. 

 



DS 19/2018 - Anlage




